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8. Gesetz
über den Mutter- und Kinderschutz 

und die Rechte der Frau 

Vom 27. September 1950 

(GBl. S. 1037)
(Auszug)

Die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik 
hat die volle Gleichberechtigung von Mann und Frau fest
gelegt und alle Gesetze aufgehoben, die die Frau gegenüber 
dem Mann benachteiligten. Im Zuge des Aufbaues der 
Deutschen Demokratischen Republik hat sich die Lage der 
Frau im gesellschaftlichen Leben von Grund auf geändert. 
Nunmehr sind für die Frau die Voraussetzungen gegeben, 
sich als bewußte Staatsbürgerin im praktischen Leben zum 
Wohle des ganzen Volkes zu betätigen; dies gilt sowohl für 
die Mitarbeit der Frau in der Verwaltung als auch für die 
Gestaltung des gesamten öffentlichen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Lebens.

Zur weiteren Festigung der antifaschistisch-demokrati
schen Ordnung ist aber eine noch größere und aktivere Teil
nahme der Frau am gesellschaftlichen Leben erforderlich. 
Daher müssen weitere Maßnahmen getroffen werden, die 
nicht nur die rechtlichen, sondern auch die tatsächlich noch 
bestehenden Ungleichheiten beseitigen. Das in der Ver
fassung festgelegte Prinzip der völligen Gleichberechtigung 
der Frau muß in neuen Rechtsformen seinen Ausdruck 
finden.

Unsere soziale Ordnung hat der Frau nicht nur ihre 
volle Entfaltung im politischen und wirtschaftlichen Leben 
ermöglicht, sondern sichert ihr auch eine glückliche Mutter
schaft und staatliche Hilfe bei der Erziehung ihrer Kinder 
im Geiste des .Friedens, des Fortschritts und der Demo
kratie.
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